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54. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes "Feuerwehrgerätehaus  
Dittmern / Deimern" 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aus Sicht des Fachbereiches Bauwirtschaft wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Im Planungsgebiet liegen wasserlösliche Gesteine in so großer Tiefe, dass bisher kein 
Schadensfall bekannt geworden ist, der auf Verkarstung in dieser Tiefe zurückzuführen ist. 
Es besteht praktisch keine Erdfallgefahr (Gefährdungskategorie 1 gemäß Erlass des Nieder-
sächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom 
23.02.1987, AZ. 305.4 - 24 110/2 -). Auf konstruktive Sicherungsmaßnahmen bezüglich Erd-
fallgefährdung kann daher bei Bauvorhaben im Planungsgebiet verzichtet werden. 
 
Bei Bauvorhaben sind die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen der Baugrund-
erkundung zu prüfen und festzulegen. 
 
Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes sind die allgemeinen Vorgaben der 
DIN EN 1997-1:2014-03 mit den ergänzenden Regelungen der DIN 1054:2010-12 und natio-
nalem Anhang DIN EN 1997-1/NA:2010-12 zu beachten. Der Umfang der geotechnischen 
Erkundung ist nach DIN EN 1997-2:2010-10 mit ergänzenden Regelungen DIN 4020:2010-
12 und nationalem Anhang DIN EN 1997-2/NA:2010-12 vorgegeben. 
 
Vorabinformationen zum Baugrund können dem Niedersächsischen Bodeninformations-
system NIBIS (https://nibis.lbeg.de/cardomap3/) entnommen werden. 
 
Diese Stellungnahme ersetzt keine geotechnische Erkundung des Baugrundes. 
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Aus Sicht des Fachbereiches Bergaufsicht Hannover wird zu o.g. Vorhaben wie folgt Stel-
lung genommen: 
 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Beeinflussungsbereich von aktuellem oder ehemaligen 
Bergbau. 
 
Weitere Anregungen oder Bedenken aus Sicht unseres Hauses bestehen unter Bezugnah-
me auf unsere Belange nicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
 
 
(S. Möhring) 












